




















Ausgabe	 Erstverkaufstag	 Druckunterlagenschluss
	 1/2012	 16.12.2011	 05.12.2011
	 2/2012	 20.01.2012	 09.01.2012
	 3/2012	 24.02.2012	 13.02.2012
	 4/2012	 23.03.2012	 12.03.2012
	 5/2012	 27.04.2012	 16.04.2012
	 6/2012	 25.05.2012	 14.05.2012
	 7/2012	 22.06.2012	 11.06.2012
	 8/2012	 20.07.2012	 09.07.2012
	 9/2012	 24.08.2012	 13.08.2012
	10/2012	 21.09.2012	 10.09.2012
	11/2012	 19.10.2012	 08.10.2012
	12/2012	 16.11.2012	 05.11.2012
	 1/2013	 14.12.2012	 03.12.2012

Format		  Felder	 Breite x Höhe	 farbig
1/24 Seite	 1-spaltig	 1	 42 x 39 mm	 CHF   137.–
	 2-spaltig		  88,5 x 18 mm	
1/12 Seite	 1-spaltig	 2	 42 x 82 mm	 CHF   274.–
	 2-spaltig		  88,5 x 39 mm	
1/8 Seite	 1-spaltig	 3	 42 x 125 mm	 CHF   411.–
	 2-spaltig		  88,5 x 60,5 mm	
1/6 Seite	 2-spaltig	 4	 88,5 x 82 mm	 CHF   548.–
	 4-spaltig		  181,5 x 39 mm	
1/3 Seite	 4-spaltig	 8	 181,5 x 82 mm	 CHF 1096.–
1/2 Seite	 2-spaltig	 12	 88,5 x 255 mm	 CHF 1644.–
	 4-spaltig		  181,5 x 125 mm	
1/1 Seite		  24	 181,5 x 255 mm	 CHF 3288.–

Occasionsanzeigen
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Gestaltete Anzeigen 
mit Bild
1 Feld 42 x 39 mm, CHF 137.–
Chiffregebühr CHF 35.–

Fliesssatzanzeige ohne Bild
3 Zeilen, 1-spaltig, 27.–
Chiffregebühr CHF 35.–
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Durch Aufgabe eines Inserates, Mengenabschlusses oder Wiederholungsauftrages schliesst der Inserent – schriftlich oder 
mündlich – mit der Zeitung bzw. der Anzeigenverwaltung einen Insertionsvertrag ab. Für das Vertragsverhältnis gelten – in 
Ergänzung der Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechtes Art. 363 ff. über den Werkvertrag – die nachstehenden, 
für beide Partner verbindlichen Geschäftsbedingungen; sie sollen die reibungslose und freundschaftliche Abwicklung der 
Geschäftsbeziehungen sicherstellen.
1 Messen der Inserate
Wo nicht ausdrücklich Seitenpreise vermerkt sind, verstehen sich die aufgeführten Preise pro einspaltige Millimeterzeile. 
Die Anzeigen werden in der gedruckten Zeitung und unter Einbezug des erforderlichen Weissraumes gemessen.
2 Mengenabschlüsse, Wiederholungsaufträge
2.1 Jeder Mengenabschluss (Millimeter, Seitenteile) und Wiederholungsauftrag ist grundsätzlich nur für Inserate eines 
einzigen Inserenten bestimmt. Rechtlich selbständige Firmen haben auch dann separate Abschlüsse zu tätigen, wenn sie 
der gleichen Dachorganisation angehören (Holding usw.) oder sonstwie wirtschaftlich verflochten sind.
2.2 Die Laufdauer der Abschlüsse und Wiederholungsaufträge beginnt spätestens mit dem Datum der ersten Anzeige, 
sofern bei Abschlusserteilung nicht ein anderes Datum bestimmt wird; sie beträgt 12 Monate.
Beginnt der Abschluss bis und mit dem 15. eines Monats, so läuft dieser bis Ende Vormonat des folgenden Jahres, ab 16. 
bis Ende des Abschlussmonates des nächsten Jahres. Die Laufdauer von Abschlüssen und Wiederholungsaufträgen kann 
nicht verlängert werden.
2.3 Preiserhöhungen des Verlages können auch für laufende Aufträge zur Anwendung gebracht werden. Es steht alsdann 
dem Inserenten das Recht zu, innerhalb von zwei Wochen seit schriftlicher Bekanntgabe des neuen Preises vom Vertrag 
zurückzutreten. In diesem Falle wird dem Inserenten der Rabatt berechnet, welcher gemäss Rabattskala dem effektiv 
abgenommenen Quantum entspricht. Preisabschläge werden auf den laufenden Abschlüssen vom Moment ihres Inkrafttretens 
an berücksichtigt.
2.4 Die Abschlusshöhe muss grundsätzlich bei der ersten Disposition, auf alle Fälle vor Erscheinen der ersten Anzeige, 
bekannt sein.
3 Rabatte
3.1 Für jeden Mengenabschluss hat der Auftraggeber Anrecht auf den tariflichen Abschlussrabatt. Übersteigt das Volumen 
der aufgegebenen Anzeigen innert Jahresfrist die vorgesehene Abschlusshöhe, so wird dem Kunden im Rahmen der 
Rabattskala ein rückwirkender Rabatt gewährt.
Mit Wiederholungsrabatt (Malskala) werden Inserate berechnet, die an zum Voraus festgesetzten Daten in gleichem Format 
und mit gleichem Text erscheinen. Ein rückwirkender Rabatt wird auch hier gewährt, sofern der entsprechende Auftrag vor 
Erscheinen der letzten Anzeige in unveränderter Aufmachung erweitert wird.
3.2 Erreicht das abgenommene Quantum am Ende der Laufdauer die vorgesehene Abschlusshöhe nicht, so erhält der 
Kunde im Rahmen der Rabattskala eine Rabattnachbelastung. Auf einen Rabattausgleich wird indessen verzichtet, wenn 
das fehlende Volumen (Millimeter, Seitenteile) nicht mehr als 3 Prozent der Abschlusshöhe beträgt.
3.3 Der Rabatt, der sich aus der bei Vertragsabschluss festgelegten Abschlusshöhe ergibt, bleibt für die Abrechnung mit 
dem Kunden für die ganze Laufdauer konstant. Rabattabrechnungen werden erst nach Ablauf des Abschlusses vorgenommen.
4 Aufträge auf Widerruf
Ein Auftrag auf Widerruf gibt ebenfalls Anrecht auf den tariflichen Wiederholungsrabatt, sofern sich der Kunde mindestens 
zu einem Minimalwiederholungsauftrag verpflichtet. Die Laufdauer eines Auftrages auf Widerruf entspricht der allgemeinen 
Laufdauer der Abschlüsse (vgl. 2.2).
5 Vorzeitige Vertragsauflösung
Sollte während der Vertragsdauer die Zeitung ihr Erscheinen einstellen, so kann die Anzeigenverwaltung ohne 
Ersatzverpflichtung vom Vertrag zurücktreten; die nur teilweise Ausführung von Aufträgen entbindet den Inserenten nicht 
von der Bezahlung der erschienenen Anzeigen.
6 Zahlungsbedingungen
Sofern keine kürzeren Fristen üblich sind oder vereinbart werden, sind die Fakturen innert 30 Tagen zu bezahlen. Die Preise 
verstehen sich netto, d. h. ohne Abzug eines Skontos. Bei rechtlichem Inkasso ist jeder Rabattanspruch aufgehoben.

Werden die Rechnungen nicht innert 30 Tagen beglichen, kann ein Verzugszins von 6 Prozent auf den fälligen Fakturen 
berechnet werden.
7 Datenvorschriften
Der Verleger muss sich aus technischen Gründen die Möglichkeit vorbehalten, für bestimmte Daten vorgeschriebene, aber 
dem Inhalt nach nicht unbedingt termingebundene Inserate ohne vorherige Benachrichtigung des Auftraggebers um eine 
Nummer vor- oder zurückzuverschieben. Erscheint die nicht termingebundene Anzeige in einer anderen Ausgabe, so kann 
deswegen weder die Zahlung verweigert noch Schadenersatz verlangt werden.
8 Platzierungswünsche oder -vorschriften
Platzierungswünsche des Auftraggebers können nur unverbindlich entgegengenommen werden. Erscheint das Inserat aus 
technischen Gründen an einer anderen Stelle als vorgeschrieben oder gewünscht, so kann deswegen weder die Zahlung 
verweigert noch Schadenersatz verlangt werden.
9 Fehlerhaftes Erscheinen
Für fehlerhaftes Erscheinen, das den Sinn oder die Wirkung einer Anzeige wesentlich beeinträchtigt, wird Ersatz in Form 
von Inseratenraum bis zur Grösse des fehlerhaften Inserates geleistet. Weitergehende oder andere Ansprüche wegen 
unrichtiger Vertragserfüllung, insbesondere wegen Nichterscheinens oder nicht rechtzeitigen Erscheinens von Anzeigen 
aus irgendwelchen Gründen, werden wegbedungen.
Telefonische Bestellungen, Änderungen oder Abbestellungen von Inseraten erfolgen auf Gefahr des Auftraggebers.
Bei Lieferung von Druckunterlagen mit feinerem als im Tarif angegebenem Raster wird jede Verantwortung für einwandfreien 
Druck abgelehnt.
Beanstandungen irgendwelcher Art müssen innerhalb Monatsfrist nach Eingang der Rechnung geltend gemacht werden. 
Nach Ablauf dieser Frist können sie nicht mehr entgegengenommen werden.
Haftungsausschluss: Für Daten, die ohne Ausdruck oder Andruck angeliefert werden, kann der Verlag keine Haftung 
übernehmen.
10 Probeabzüge
Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit 
der zurückgesandten Probeabzüge.
11 Chiffretaxen
Für Chiffre-Inserate wird pro Auftrag eine Minimaltaxe von Fr. 35.– erhoben. Bei Zustellung der Offerten an eine ausländische 
Adresse werden die effektiven Portospesen hinzugerechnet. Besondere Spesen (Express, Chargé, Paketporto, Fax, Telefon 
usw.) werden zusätzlich verrechnet.
12 Missbrauch des Chiffredienstes
Zur Ausschaltung von Missbrauch des Chiffredienstes behält sich die Anzeigenverwaltung das Recht vor, die eingehenden 
Angebote zwecks Prüfung zu öffnen; zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist 
sie nicht verpflichtet.
13 Beleglieferung
Auf Verlangen können zwei Belege gratis geliefert werden, weitere gegen Berechnung.
14 Ablehnen von Inseraten
Die Anzeigenverwaltung hat das Recht, Anzeigen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
15 Zusätzliche Leistungen
Dienstleistungen, wie Erstellen von Druckunterlagen, Inseratgestaltung, Textvorlagen, Übersetzungen usw., welche über das 
übliche Mass (z. B. einfache Streupläne, Kostenberechnungen usw.) hinausgehen, werden zu den branchenüblichen Tarifen 
verrechnet. Wenn ein Kunde während der Auftragsabwicklung zusätzliche Umtriebe verursacht oder spezielle Wünsche 
formuliert (z. B. Abbestellungen, nachträgliche Korrekturen, Datenänderungen, Fax-Spesen, Express-Porti, Telefon usw.), 
werden ihm die daraus entstehenden Kosten belastet.
16 Gerichtstand
Gerichtstand und Erfüllungsort ist Zürich.
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